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Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 

und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 

Zum 01.01.2020 wurden durch Einführung des § 146a AO die Überprüfungsmöglichkeiten für die Außendienste der 

Finanzverwaltung massiv verändert: 

§ 146a:  
1
Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen 

Aufzeichnungssystems erfasst, hat ein elektronisches Aufzeichnungssystem zu verwenden, das jeden 

aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und 

geordnet aufzeichnet. 
2
Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digitalen Aufzeichnungen nach Satz 1 sind 

durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. 
3
Diese zertifizierte technische 

Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen 

Schnittstelle bestehen. 
4
Die digitalen Aufzeichnungen sind auf dem Speichermedium zu sichern und für Nachschauen 

sowie Außenprüfungen durch elektronische Aufbewahrung verfügbar zu halten. 

 

Elektronische Registrierkassen:  Pflicht zur Anschaffung/Nutzung 

Für aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder für andere Vorgänge, die mithilfe eines elektronischen 

Aufzeichnungssystems erfasst werden, ist ein elektronisches Aufzeichnungssystem zu verwenden, das 

jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall und jeden anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, 

zeitgerecht und geordnet aufzeichnet. Das Gesetz sieht vor, dass für Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2019 beginnen, die elektronischen Aufzeichnungssysteme und Aufzeichnungen durch eine 

zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind. Diese zertifizierte technische 

Sicherheitseinrichtung (zTSE) besteht aus: 

 einem Sicherheitsmodul, 

 einem Speichermedium und 

 einer digitalen Schnittstelle. 

Die digitalen Aufzeichnungen sind auf einem Speichermedium zu sichern sowie für eine Kassen-

Nachschau und Außenprüfungen verfügbar zu halten.  

Nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschaffte Registrierkassen, welche die Anforderungen des BMF-

Schreibens vom 26.11.2010 erfüllen, aber baubedingt nicht nachrüstbar sind, dürfen übergangsweise bis zum 

31.12.2022 weiterhin verwendet werden. Der Nachweis darüber ist z.B. durch eine Bestätigung des Kassenherstellers 

zu belegen. 

 

Elektronische Kassen: Pflicht zur Belegausgabe 

Erfasst der Unternehmer seine Einnahmen mithilfe eines elektronischen Kassensystems, muss er seit dem 

1.1.2020 jeden Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnen. Das 

alleine reicht jedoch noch nicht aus, weil gemäß § 146a Abs. 2 AO über jeden Verkauf ein Beleg erstellt 

und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden muss (Belegausgabepflicht). Das gilt selbst dann, wenn 

der Kunden keinen Beleg haben will. Unternehmer können sich jedoch von der Belegausgabepflicht 

befreien lassen, wenn es sich um den Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen 

handelt.Aus diesem Grund wurde das Gesetz zum Schu tz vor Manipulationen an dig italen Grundaufzeichnungen verabschiedet. Danach wird in § 146a AO Folgendes geregelt:  


